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11 VORWORT 

Die Notwendigkeit des Menschen, als Lebewesen Nahrung zu 
sich zu nehmen hat sich in folge der Jahrhunderte gemäß seiner 
Lebensweise, dem Niveau seiner Kultur bzw. seiner Zivilisation 
und nicht zuletzt seinem Glauben in sehr vielen 
unterschiedlichen Formen geäußert. Diese Unterschiede haben 
zum Teil ihre Ursprünge in den Anfängen der Geschichte. Sie 
führen beim Aufeinandertreffen der Menschen, die 
verschiedene Kultur- bzw. Zivilisations- und vor allem 
Religionszugehörigkeit aufweisen, zum Teil zu erheblichen 
Problemen.  

Diese Probleme haben viele Facetten wie soziologische, 
wirtschaftliche und letztendlich religiöse. Die Frau, ob man die 
Nahrung, die von anderen Kulturen bzw. Zivilisationen und 
Religionen geformt und produziert wurde, im Rahmen der 
Nahrungsprinzipien, die eine vom Verzehr des Verbotenen 
abgrenzende Funktion ausüben, genießen kann und wie weit 
man sich in diesem Punkt vorwagen darf, wurde im islamischen 
Kulturkreis seit jeher behandelt und im religiösen Recht, sprich 
im klassisch-islamischen Recht, zum Teil heftig diskutiert.  

Dieses Thema wurde sehr empfindlich gehandhabt. Es wird 
sehr darauf geachtet und wert gelegt, dass ein Muslim sich vom 
Verzehr von verbotenen Sachen fernhält und so was nicht 
honoriert. Denn es herrscht der Glaube, dass der Verzehr von 
gemäß den religiös-rechtlichen Prinzipien unerlaubte 
Nahrungen verhindert, dass die Gebete von Gott erhört werden.1 
Obwohl der dazu grundlegende ÍadÐ× seinen sinnlichen 
thematischen Höhepunkt wo anders hat, und außerdem in dem 
ÍadÐ× nicht nur vm Verzehr vom Verbotenen, sondern auch von 
der Bekleidung mittels illegal erworbenen Kleidungen 
abgeraten wird, ist es einfach die Realität, dass die Haltung 
hinsichtlich der Nahrung sehr sensibel und überempfindsam ist. 

                                                           
1 Muslim, ZakÁt 65;  TirmÐÆÐ, TafsÐr SÙra VI, 36; ad-DÁrimÐ, RiqÁq 9. 



 

 

Ich werde dieses sensible Thema im Rahmen der vier 
sunnitischen Rechtsschulen erforschen, einen rechthistorischen 
Stand hinsichtlich unseres Themas darstellen und mögliche 
Schlüsse für ein heutiges und zukünftiges Zusammenleben von 
Muslimen und Nicht-Muslimen ziehen. 

Ich will mich hier bei allen Freundinnen und Freunden, die 
mich in diesem Vorhaben unterstützt und mir weitergeholfen 
haben, herzlich bedanken. 

Duran Terzi 


